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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den weiterbildenden Masterstudiengang 

Internationale Betriebswirtschaft 
an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften –  

Fachhochschule Nürnberg (SPO WM-FI/PI) 
 

Vom 02. Juli 2009 

 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 43 Abs. 5, Abs. 6, Art. 58 Abs.1, Art. 61 Abs. 2, Abs. 8 Satz 2 und 
Art. 66 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245) 
erlässt die Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 
folgende Satzung: 

 

§ 1 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang Internationale Betriebswirt-
schaft an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 
(SPO WM-FI/PI) vom 12. Februar 2009 (Amtsblatt der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wis-
senschaften – Fachhochschule Nürnberg 2009, lfd. Nr. 09; www.ohm-hochschule.de) wird wie folgt geän-
dert: 
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§ 14 erhält folgende Fassung:  

 
„§ 14 

In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2008 in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die ihr 
Studium im weiterbildenden Masterstudiengang Internationale Betriebswirtschaft nach dem Sommer-
semester 2008 beginnen.  

Sie gilt ferner für Studierende, die dieses Studium zwar vor dem WS 2008/2009 aufgenommen haben, 
dann aber beurlaubt waren oder das Studium unterbrochen haben und bei dessen Wiederaufnahme 
kein der bisherigen Studien- und Prüfungsordnung entsprechendes Studienangebot mehr vorfinden. 

(2) Die Studien- und Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang Internationale Betriebs-
wirtschaft an der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg vom 19. November 2004 (Amtsblatt der 
Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 2005, lfd. 
Nr. 20; www.ohm-hochschule.de) gilt für Studierende des weiterbildenden Masterstudienganges Inter-
nationale Betriebswirtschaft fort, für die die neue Studien- und Prüfungsordnung nicht gilt. Im Übrigen 
tritt sie mit Wirkung vom 01. Oktober 2008 außer Kraft. 

(3) Die Satzung über die Eignungsfeststellung für den weiterbildenden Masterstudiengang Internationale 
Betriebswirtschaft für Nichtwirtschaftler an der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg vom 26. 
August 2005 (Amtsblatt der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fach-
hochschule Nürnberg 2005, lfd. Nr. 28; www.ohm-hochschule.de) tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 
2008 außer Kraft.“ 

 

 

§ 2 

In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2008 in Kraft. 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhoch-
schule Nürnberg vom 09. Juni 2009 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für 
angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg vom 02. Juli 2009. 
 
 
Nürnberg, 02. Juli 2009 
 
 
 
Prof. Dr. Michael Braun 
Präsident 
 
Diese Satzung wurde im Amtsblatt der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 
2009, lfd. Nr. 20, www.ohm-hochschule.de, veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde am 06. Juli 2009 in der Hochschule bekannt 
gegeben. 


